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außerli verbunden iſt Allerdings kann mit dieſer Unterſcheidung
Mißbrauch getrieben werden und leicht enne ſolche verecundia
Cxtraordinaria vorgeſchützt werden; ern ſolcher IBbrau liegt aber
nicht In der berechtigten Theorie, ſondern mn der 3 weit gehenden
praktiſchen Anwendung. Schließlich aber entſteht doch die Frage
„Was iſt beſſer daß auf Grund eines weit gehenden Rigoris⸗
mus (wie Berardi ausdrücklich betont) mn zahlreichen Fällen (wie
ſchon der heilige Thomas andeutete) Sakrilegien begangen
werden, weil ſich die Prieſter nicht zur Beichte entſchließen
können, oder daß durch eine vernünftige und berechtigte Anwendung
einer milderen, aber innerli und äußerlich probablen Theorie
denſelben vorgebeugt werde?“ Eine verecundia Cxtraordi-
naria zählt do zu ſeltenen Ausnahmen und die prieſterliche
Beſonnenheit nd ewiſſenhaftigkeit ürg Im allgemeinen für
eine nicht zu laxe Anwendung des Prinzips. Peregrinus hat ſich
darum nach unſerer Anſicht Iun berechtigter Weiſe mit der C(COntritiöo
Perfecta begnügt, bleibt aber immerhin verpflichtet, quamprimum,

intra riduum die begangene Sünde zu beichten
Selbſtverſtändlich iſt dieſe mildere Theorie nicht ausſchließlich

auf die Prieſter beſchränken. der etwa beiſpielshalber
die eigene er des arrers, die Vortag vor der heiligen
Kommunion bei einem Prieſter in einer fremden Pfarre gebeichtet,
nach der Beichte aber ein ähnliches peccatum Probrosissimum be
gangen hat, ihrem eigenen Bruder 3 beichten verpflichtet ſein, bei
dem ſie als Wirtſchäfterin dient? gibt 10 nicht eine VSITIAa
necessitas celebrandi, ſondern ebenſogut eine necessitas COIMN-
munieandi. Niemand wird dies IR Ernſte verlangen wollen.

Damit wollen wir durchaus nicht dem Laxismus Tür und
T.  OTY geöffnet wiſſen wohl aber kann die Kenntnis einer milderen
Auffaſſung dem Beichtvater zur Richtſchnur und dem prieſterlichen
Pönitenten ſelbſt zur Vermeidung einer (onscientia CTrronea dienen.
Zum Schluſſe weiſen wir auch hin auf den mn ähnlichem Sinne 9e
ſchriebenen Artikel n dieſer Zeitſchrift 1910, 143 ff

unꝛ Dir o Gföllner.
(Sancta sancte sanctis) Mit der zunehmenden

Verehrung des Allerheiligſten Sakramentes beginnt man naturgemäß
auch dem, was auf die heilige Euchariſtie Bezug hat, immer mehr
Sorgfalt und Aufmerkſamkeit entgegenzubringen und dürften 9⁰

0
doch die Zeiten bald vorüber ſein, eS Iin dieſer Beziehung
oft hat arg ehlen laſſen Freilich, betrübende Vorkommniſſe von
Verwahrloſung des Allerheiligſten dürften wohl nie ganz aufhören
und werden da und dort immer wieder vorkommen. So wurde
mir von einem Mitbruder erzählt, daß, als En vor mehreren Jahren
gelegentlich einer Patroziniumsaushilfe In einer Pfarrgemeinde ſich
befand nd vom Herrn Pfarrer erſucht worden war, die nachmittägige
Segenandacht zu halten, e die Milben auf der heiligen Hoſtie In
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der Monſtranze herumkriechen ſah, jedenfalls ern Zeichen, daß, wenn
die Spezies ſelbſt vielleicht auch noch nicht gänzlich korrumpiert war,
ſo doch der Verweſungprozeß ereits begonnen 0  6 und ſomit die
Gegenwart Chriſti jedenfalls ſchon ſehr zweifelha war Da EU, Dte
geſagt, dieſen Umſtand erſt unmittelbar vor der Segenſpendung
ntdeckt atte, ſo blieb ihm natürli nicht anderes übrig, als beide
Male den egen zu erteilen und eventuell eine materielle Idololatrie
zuzulaſſen, wollte 2 durch das Nichterteilen der Benedietio nicht
eumn Scandalum Unter den zahlreich anweſenden Gläubigen
oher aber dieſe Vernachläſſigung des Allerheiligſten? Das kam
Einige Wochen vorher 0  E nämlich eine Neubeſetzung der Pfarre
ſtattgefunden. Der Prieſter, der bisher die des Pfarrers
vertreten atte, hatte vergeſſen, die Spezies vor ſeinem Ab
zuge 3u 7 obwohl ES vielleicht amals ſchon hohe Zeit
geweſen wäre, und der Reu angekommene Pfarrer 0  e auch
nicht QAun eine renovat 10, vielleicht, daß ETL auch meinte, der Herr
Proviſor habe in dieſer Beziehung hnehin ſchon geſorgt, hine 1Ua
negligentia W .——

2 Ein nderes Mal traf der gleiche Konfrater in einer Filial⸗
kirche, EL gelegentlich eines Feſtes in Aushilfe weilte, 3um Konſe⸗
rieren beſtimmte Hoſtien d  E, wie & auf Befragen vom Mesner
erfuhr ereits drei (Y Monate alt Er 0 wWO friſche
Hoſtien mitgenommen, alls notwendig werden ſollten, da ETL
aber nicht Ogleich un Gegenwart des (Sner die alten mit den
riſchen vertauſchen wollte, U  7 wie ETL glaubte, nicht als unbeſcheiden
3u erſcheinen, ſo gedachte ETL den Umtauſch einer gelegeneren Zeit
vorzunehmen, jedenfalls aber vor ſeiner heiligen Meſſe, 8 ihn
dieſe 3u konſekrieren träfe, und begab ſich einſtweilen In den eicht  —
u Unterdeſſen aber la  — ein anderer Prieſter die heilige
konſekrierte 90 die en Hoſtien und peiſte wacker damit V
0  e und ähnliche Fälle mögen wohl ſchon oft vorgekommen ſein
und noch vereinzelt vorkommen, insbeſondere aber In Filialkirchen,
beſonders wenn die Beſorgung der oſtien vielleicht gar dem Mesner
anvertraut iſt, wie eS dann gerade wieder mn Filialkirchen hie und
da vorkommt, daß man aus Verſehen oder Unachtſamkeit mehr Hoſtien
konſekriert, als gerade notwendig ſind und da eS bis zum nächſten
Gottesdienſt In der Filiale, die übrig gebliebenen verwendet oder
konſumiert werden können, vielleicht wieder eine geraume Zeit dauert,
ſo iſt die natürliche Folge hievon, daß dieſe Hoſtien einfach orrum⸗—
pieren, 0 daß, wenn man dann beim Purifizieren des Ziboriums
auf die ekelige, von Würmern wimmelnde Teigmaſſe kommt, man
dabei unwillkürlich erinnert werden muß auf die Orte 37  obs, die
man unter ſolchen Umſtänden mit Recht auch dem Unter der rot
geſtalt verborgenen ott und Heiland in den Mund egen könnte:
„Putredini dixi: Ater IIIEUS ES. mater IIlea, 61 Mea.
vermibus 6t patientiam III. guis COnsiderat? V II.
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145 15.) Alle dieſe Verunehrungen önnten aber dem göttlichen
Heiland rſpart bleiben, wenn von Seite mancher Prieſter die dies
bezüglichen kirchlichen Vorſchriften mehr befolgt würden, insbeſondere
aber die Vorſchrift des eiligen Karl Borromäus auf dem Konzil
von Mailand: „Ut OCtavo duOque die renovetur Eucharistia. 61
quidem hostiis IIOII ante viginti dies àa d SUuMINU III Confeetis“.

(Ehekonſens?) Lueillus tritt mit Agnes zum Trau⸗
altar. Der vom Alter niedergebeugte Pfarrer überſchlägt bei der
Trauung QAus Zerſtreuung gerade jene elle, bei der das H„VSd  40 9E·
ſprochen werden ſoll

Nach einiger Zeit ſagt bei Gelegenheit eines Familienzwiſtes
Luetllus 3 gne „Packe dich fort, 0  er du gekommen biſt; denn
du biſt nicht mein Weib.“ Agnes iſt ſprachlos, ſie weiß nicht,
was ſie ſich denken ſoll Der Mann macht ſie auf das einſt
Vorgefallene aufmerkſam. Die Ehezeugen eben noch Auch ſie können
ſich der Tatſache noch erinnern; * ſei ihnen damals zwar aufge—
fallen, aber ſie hielten das mehr für eine Ormfache und ſchwiegen
darum, ſchon Aum niemand zu ränken. Die Sache wird höherenorts
anhängig gemacht.

Sowohl von kirchlicher, als von ſtaatlicher Seite wurde die
Ehe als gültig anerkannt. Die Begründung des hochwürdigen Tdi
nariates autete Die Brautleute traten Offenbar zu dem Zwecke
Altar, —um eine Ehe einzugehen. In dieſer Abſicht reichten ſie ſich
die Hände. Sie ließen In dieſer Abſicht ſich die Ringe ſegnen Uun

reichten ſie zum Zeichen des Bundes einander. Sie unterſchrieben
den Ehekontrakt. dies vollzog ſich vor dem Pfarrer und zwei Zeugen

Niemand iſt gebunden, dieſe Entſcheidung für richtig 3
erachten. Tatſache iſt, daß in einigen orientaliſchen Riten die raut
leute ni prechen, vboraus der Eheabſchluß ganz klar erſichtlich
wäre, ſo daß die dabei vorkommenden, oft ſehr feierlichen Zeremonien,
das Reichen der Hände uſw eigentlich den eabſchluß äußerlich
anzeigen.

Rom entſcheidet Iim Zweifel ber Gültigkeit einer chon E
ſchloſſenen Ehe nicht abſolut, wenn die Sache nicht ſonnenklar iſt,
ält aber 27 die Ehe ſolange als möglich aufrecht; denn

Ctus ite factus praesumitur“.
Im vorliegenden Falle die Antwort In Rom wohl 9e·

lautet „Non COhStare de nullitate“; demzufolge müßten die Ehe
leute ſich entweder Iin die gegenwärtige Ehe ügen, oder ſie önnten
wenigſtens, alls die rſtere ſchon konſummiert iſt, keine Ae ein⸗
gehen und ſich gänzlich der Ehe enthalten; AIII Obstat impe-
dimentum ligaminis probabiliter existens; CU  — AntO periculo
nullitatis kann eine (andere Ehe nicht eingegangen werden.

Honorius ett
Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ LII. 1910


